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Beschlussvorschlag: 

 

Auf der Grundlage des § 22 Abs. 3 Nr. 6 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV 

M-V) wird durch die Stadtvertretung Neubrandenburg eine Abschnittsbildung für die Torgelower Straße zwi-

schen Demminer Straße und Kreisverkehrsanlage zur Erhebung von Straßenbaubeiträgen der Baumaßnahme 

„Ausbau Torgelower Straße und Ihlenfelder Straße ( 1. Bauabschnitt Ravensburgstraße bis Burgholzstraße)" 

beschlossen. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Mit einer Abschnittsbildung werden die Kosten für den Ausbau der Torgelower Straße zwischen Demminer 

Straße und Kreisverkehrsanlage durch Beiträge der Baumaßnahme „Ausbau Torgelower Straße und Ihlenfel-

der Straße (1. Bauabschnitt Ravensburgstraße bis Burgholzstraße)" zeitnah refinanzierbar. 

 

 

Begründung: 

 

Die Stadt Neubrandenburg hat die Verkehrsanlage Torgelower Straße in den Teileinrichtungen Fahrbahn, 

Radweg, Gehweg, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Grünflächen grundhaft ausgebaut. Für die 

Baumaßnahme sind gemäß § 8 Kommunalabgabengesetz Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) i. V. m. der 

Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Neubrandenburg Straßenbaubeiträge zu erheben. 

 

Die Baumaßnahme erfolgte in der Zeit von Mai 2011 bis Mai 2012. Mit Beschluss der Stadtvertretung über 

eine Abschnittsbildung für den Ausbau der Torgelower Straße zwischen Demminer Straße und Kreisverkehrs-

anlage können gemäß § 8 (4) Kommunalabgabengesetz M-V i. V. m. § 4 (3) Straßenbaubeitragssatzung der 

Stadt Neubrandenburg Beiträge erhoben werden. 

 

 

Anlage: 

Karte mit Darstellung des Abschnittes



 


